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Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind im BetrVG unterschiedlich intensiv ausgestaltet.

Es finden sich:

1.

Anhörungsrechte und Informationsrechte (sog. „weiche“ Mitbestimmungsrechte), so z.B. in §§ 102 BetrVG; 90 BetrVG (§ 91 BetrVG ist nur in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen anwendbar).

Bei Informations- und Anhörungsrechten muss des Arbeitgeber den Betriebsrat – z.B. bei der Planung und Änderung von Arbeitsabläufen gem. § 90 Abs. 1 BetrVG – informieren und den Betriebsrat hierzu – gem. § 90 Abs. 2 BetrVG – anhören. In seiner Entscheidung bleibt der Arbeitgeber aber frei, er benötigt keine Zustimmung des Betriebsrats.

2.

Zwingende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (sog. „harte“ Mitbestimmungsrechte), so z.B. in §§ 91 BetrVG, 95 Abs. 1 BetrVG; 112 BetrVG.

Bei Vorliegen derartiger Mitbestimmungsrechte darf sich der Arbeitgeber nicht über die Auffassung des Betriebsrats hinwegsetzen, sondern ist auf Herbeiführung einer Einigung mit dem Betriebsrat angewiesen. Kommt eine solche nicht zustande, so muss er entweder von der geplanten Maßnahme absehen oder die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Bei ihrer Entscheidung kommt der Einigungsstelle ein pflichtgemäß auszuübendes Ermessen zu (siehe § 76 Abs. 5 S. 3 BetrVG). Ist eine der Betriebsparteien der Auffassung, die Einigungsstelle habe ihr Ermessen überschritten, so kann diese „unterlegene“ Betriebspartei das Arbeitsgericht anrufen. Diese überprüft dann, ob eine Ermessensüberschreitung vorliegt, der arbeitsgerichtliche Instanzenzug ist damit zumindest über die ersten beiden Instanzen (Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht) eröffnet (siehe §§ 2 a Abs. 1 Nr. 1; 87; 92 ArbGG). Wenn der Arbeitgeber ein derartig langes und aufwändiges Verfahren verhindern will, darf er sich nicht als unnachgiebiger Verhandlungspartner zeigen, sondern muss den Vorstellungen des Betriebsrats entgegenkommen.

Zwingende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats erkennt man an der Gesetzesformulierung „der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat“ (z.B. § 95 Abs. 1 S. 3 BetrVG).

3.

Initiativrechte des Betriebsrats. Das Vorliegen derartiger Rechte stellt die intensivste Form der Mit-bestimmung des Betriebsrats dar. Hier gelten die unter 2. erfolgten Ausführungen entsprechend. Beim Vorliegen eines Initiativrechts braucht der Betriebsrat jedoch nicht zu warten, bis der Arbeitgeber tätig wird, sondern kann von sich aus die Initiative ergreifen und den Abschluss einer Vereinbarung z.B. einer Betriebsvereinbarung gem. § 77 BetrVG verlangen. 

Initiativrechte sind im BetrVG teilweise durch die Formulierung „.. der Betriebsrat kann ... verlangen...“ ausgewiesen (§ 95 Abs. 2 S. 1 BetrVG) oder als „erzwingbar“ bezeichnet (z.B. § 112 a BetrVG). Bisweilen ist jedoch auch nicht aus dem Gesetzeswortlaut erkennbar, ob ein Mitbestimmungsrecht nur einfach zwingend, oder auch als Initiativrecht ausgestaltet worden ist. Dies kann dann nur aus dem Zusammenhang entnommen werden (so besteht hinsichtlich § 87 BetrVG überhaupt kein Zweifel daran, dass in sämtlichen dort aufgeführten Fällen Initiativrechte des Betriebsrats bestehen, obwohl dies aus dem Gesetzeswortlaut nicht hervorgeht, aus § 87 Abs. 2 BetrVG lässt sich nur die Eigenschaft als zwingendes Mitbestimmungsrecht entnehmen, nicht als Initiativrecht).

4.

Ein Sonderfall stellt die Ausgestaltung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen gem. § 99 BetrVG dar. Hier kann der Betriebsrat bei Vorliegen bestimmter, recht weit gefasster Voraussetzungen gem. § 99 Abs. 2 BetrVG die Zustimmung zur personellen Einzelmaßnahme verweigern. In einem solchem Fall kann der Arbeitgeber diese dann vorläufig durchführen. Ist der Betriebsrat hiermit nicht einverstanden, so hat der Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen das Arbeitsgericht anzurufen. Ein Einigungsstellenverfahren ist nicht vorgesehen.
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